
D. ResnJntfonen ohnetlbmweIsunganefnen Htiiip'H' 1,,0 31 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs vom 
19. Juli 1994"' • 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär fIIr seine rasche Reaktion 
und die Maßnahmen, die er ergriffen hat, um dem pallistinensi
schen Volk Hi1fe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten. den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Organisationen, die dem palilstinensischen 
VOlk Hi1fe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der Ernennung des 
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten sowie der unter der Schinnherrschaft des Generalse
kretärs ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß 
ein Koordinierungsmechanismus fIIr die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen in den gesamten besetzten Gebieten 
geschaffen wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten. die internationalen 
Fmanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischeostnatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrllckl/ch mif, dem palJistinensiscen Volk 
in enger Zusammenarbeit mit der Pallistineusischen Befrei
ungsorganisation und über offizielle palästinensische 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirtschaftli
che und soziale Hi1fe zu gewähren. mit dem Ziel. bei der 
Entwicklung des Westjordnnlands und Gazas bebilflich zu 
sein; 

6. fordert die zuständigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen mif, in Anbetracht der 
dringenden Bedürfnisse des palästineusischen VOlkes im 
Einklang mit den von der Palästinensischen Behörde festgeleg
ten palästinensischen Prioritäten. mit Schwergewicht auf der 
Durchführung durch einze1staatliche Stellen und dem Aufbau 
von Kapazitiüen. verstärkt Hi1fe zu gewähren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck mif, ihre 
Märkte fIIr Ausfuhren aus dem WestjorrJanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den 
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen; 

8. fordert die internationale Gebergemeinschaft mif, die 
Gewährung der zugesagten Hi1fe an das palästinensische Volk 
zu beschleunigen. um seinen dringenden Bedarf zu decken; 

9. schlllgt vor, 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein Seminar über die im Lichte der neuen 
Entwicklungen gegebenen Bedürfnisse der Palästinenser in 
den Bereichen Verwaltung. Management und Finanzwesen 
und die sich dabei stellenden Herausforderungen zu ver
anstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolu
tion vorzulegen. der folgendes enthält: 

a) eine Evalnierung der vom palilstinensischen Volk 
tatsächlich erhaltenen Hilfe; 

.. A/49i263-ElI994I\12 und Korr.l. 

b) eine Evalnierung der bislang ungedeckten Bedürfnisse 
mit konkreten Vorschlllgen, wie diesen wirksam entsprochen 
werden kann; 

11. beschließt. in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhi!fe der 
Vereinten Nationen, insbesondere der Wlrtschaftssonderhilfe" 
einen Unterpunkt mit dem ntel "Hi1fe fIIr das paliislineusische 
Volk" aufzunehmen. 

93. plentJrsittung 
20. Dezember 1994 

491n internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeo
gung 

A 

INTERNATIONALE DEKADE FÜR 
KATAsTROPHENVORBEUGUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/169 vom 
11. Dezember 1987. 43n02 vom 20. Dezember 1988, 44n36 
vom 22 Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember 1990-
46/149 vom 18. Dezember 1991.46/182 vom 19. Dezember 
1991 und 48/188 vom 21. Dezember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer Unterst/JtvUIg fIIr alle Länder. die 
als Folge von Naturkatastrophen schwere Verluste an Men
schenleben sowie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäden erlitten haben, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorganisa
tionen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigungen. 
humanitären Gruppen und Investitionseiorichtungen bei der 
Durchfilhrung der. Programme und Aktivitäten der von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 44n36 verkündeten 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung zukommt, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenvorheugung und bestandfIlhiger Entwicklung. die 
bereits auf der Konfurenz der Ven:inten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung erkennt und in der Agenda 2165 berücksich
tigt wurde. 

nach Behandlung der Botschaft von Yokohama" und der 
Strategie von Yokohama fIIr eine sicherere Welt: Leitlinien fIIr 
die Katastrophenvorbeugun&" die Katastrophenvorsorge und 
die Katastrophenmilderung"7, sowie insbesondere ihres 
Aktionsplans, die von der vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama (Japan) abgehaltenen Weltkonferenz fIIr Katastro
phenvorbeugung verabschiedet wurden, sowie der Empfeh
lungen und Berichte des Hauptausschusses61 und der Fachaus
schOsse" der Konferenz, 

sowie nach Behandlung der HalbzeitüberprOfung der 
Durchfilhrung des Internationa1en Aktionsrahmens fIIr die 

" /IeporI qf Ihe Unlted Nations Coqferent:t1 on Environment tutd Develop
mellt, RIo de Jane/ro, 3-14 JU1U11992 (AICONF.151/2fi1Rev.1 (Val. 1 und 
Vol. IIKorr.l. Val. n. Val. m und Vol. 1IIIKmr.1» (V_Uclmog der 
VoreInten NB1Ionen. BesL-Nr. E.93J.8 und KorrIgenda), Vol. I: Resolutions 
Mopted by Ihe Coqferent:t1. _on I, ADIago n. 

.. S!ohe A/CONF.I7219. Kap. I, Anhang D. 
61 EIxI.. Kap. ~ Anhang I . 
.. EbcI.. Kap. IV. 
" .EIxI.. Kap. v . 



Internationale Dekade fiIr Katastrophenvorbeugung'" und der breitung finden und daß die Botschaft von Yokohama und die 
Empfehlungen, die der Wirtschafts.. und Sozialrat auf seiner Strategie von Yokohama fiIr eine sicherere Welt allen 
Arbeitstagung 1994 mit dem Ziel abgegeben hat, Orientie- Mitgliedstaaten, den znstlindigen internationalen und regiona
rungshilfen fiIr die weitere Durchführung der Dekade zu Jen Organisationen, den multilateralen Finanzinstitutionen und 
geben", den regionalen Entwicklungsbanken zugeleitet werden, mit 

Uberz.eugt, daß es in erster Unie Sache des jeweiligen dem Ziel, sich ihrer aktiven und sachlichen Beiträge zu 
Landes ist, sein Volk, seine Infrastruktur und andere Güter des versichern; 
Landes vor den Auswirkungen von Natnrkatastrophen zu S. ermutigt alle EntwicIdungslllnder und alle am wenig
schützen nnd Maßnahmen zu ergreifen, um die AnfiiIIigkeit sten entwickelten Länder. auch weiterhin eigene Mittel fiIr 
der Bevölkerung in Gebieten, die natürlichen Gefahren Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung zu mobilisieren und 
ausgesetzt sind. zu vermindern, deren wirksame Durchführung zu erleichtern; 

feststellend, daß Maßna1nnen zur Katastrophenvorbeugung, 
Katastrophemnildernng und Katastrophenvorsorge die Not
wendigkeit von Antwortmaßnahmen bei Katastrophen ver
mindern und zu erhöhter Sicherheit beitragen können und daß 
sie unabdingbarer Bestandteil integrierter Katastrophenmana
gementprogramme sind, 

sowie feststellend, daß in der Strategie von Yokohama fiIr 
eine sicherere Welt verlangt wird, daß die snbregionale. 
regionale und internationale Zusammenarbeit bei Aktivitäten 
zur Verminderung der Auswirkungen von Natnrkatastrophen 
und anderen ähnlich gelagerten Katastrophen dnrch Vorbeu
gungs-, Milderungs- und Vorsorgemaßnabmen gefllrdert und 
gestlIrkt wird, 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des GeneraJsekre.. 
1lirs12 Ober die Dekade und die vom Wirtschafts.. und Sozialrat 
vorgenommene HalbzeitOberprQfung der Durchführung des 
Internationalen Aktionsrahmens fiIr die Internationale Dekade 
fiIr Katastrophenvorbeugung sowie von dem Bericht und den 

. Empfehlnngen der Weltkonferenz fiIr Katastrophenvorbeu
gung73, 

1. schließt sich der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt Leitlinien fiIr die Katastrophenvorbengung, die 
Katastrophenvorsorge und die Katastrophenmildernng, ins
besondere ihrem Aktionsplan. an, die am '1:1. Mai 1994 von 
der Weltkonferenz fiIr Katastrophenvorbeuguag verabschiedet 
wurden; 

2. schließt sich a14fJerdem der vom Wirtschafts.. und 
Sozialrat auf seiner Arbeitstagnng 1994 vorgenommenen 
HalbzeitOberprQfung der Dnrchführnng des Internationalen 
Aktionsralnnens fiIr die Internationale Dekade fiIr Katastro
phenvorbengung an; 

3. /orden die Mitgliedstaaten, die zuständigen zwischen
staatlichen Orgnne nnd alle anderen Teilnehmer der Dekade 
erneut auf, sich aktiv an der finanziellen nnd fachlichen 
Unterstützung der Aktivitäten der Dekade, namentlich auch 
der Aktivitäten des Sekretariats der Dekade, zu beteiligen, um 
die Dnrchfllhrung des Internationalen Aktionsralnnens 
sicherznstellen, damit insbesondere die Strategie von Yokoha
ma fiIr eine sicherere Welt und der darin enthaltene Aktions
plan sowie die Empfehlungen des Hauptausschusses und lief 
FachausschOsse der Konferenz in konkrete Programme und 
Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung umgesetzt werden; 

4. ersucht somit den Generalsekretär, sicherznstellen, daß 
die Ergebnisse der Konferenz möglichst umfassende Ver-

" Resolution44l236,~ 
71 Resolution 1994/31 des Winschafts- und Sozialrats. 
" Al49/453. 
" AlCONF.17:1J9 und Add.1. 

6. empfiehlt den Geberländern, der Katastrophen
vorbengung, Katastrophemnilderung und Katastrophenvor
sorge in ihren bilsteralen wie auch mnltilateralen HiIfs. 
programmen und -hanshalten, namentlieh auch dnrch höhere 
Beiträge zu dem Theuhandfunds fiIr die Dekade, größere 
Priorität einzuräumen; 

7·. forden alle katastrophengefiihrdeten Länder auf, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, Dm ihre Antlilligkeit zu 
vermindern, indem sie ausgehend von einer Abschätzung des 
Risikos die Katastrophenvorbengung in ihre Plannng fiIr eine 
hestandflIhige Entwicklung einbinden. nnd ermntigt sie, im 
Uchte der Empfehlnngen der Konferenz der Möglichkeit der 
regionalen Zusammenarbeit nachzugehen; 

8. dankt den Mitgliedern des Hochnmgigen Sonderrats 
der Dekade fiIr ihren Beitrag zur eraten HIIIfte der Dekade und 
bittet den Generalsekretlir. den Rat ausgehend von den 
bisherigen Erfahrungen zu stlirken, indem seine Ziele, seine 
Anfgaben und seine Zm!ßmm'lDSelzUng wie folgt gelindert 
werden: 

a) er soU eine wirksame Bewnßtseinsbildung betreiben; 

b) er soU fiIr eine stlirkere Mitwirknng des Privatsektors 
sorgen; 

c) er soll auch weiterhin allgemeinen Rat in bezug auf 
die Dekade erteilen; 

d) er soll fachliche Untersliltznng fiIr die Ausarbeitnng 
der Grundsatzpolitiken der Dekade nnd fiIr die Verwaltnng des 
Treuhandfonds fiIr die Dekade gewäbren; 

e) er soll bei der Verwirldichnng der Ziele der Dekade 
eine· angemessene Zusammenarbeit nnd Koordinierung 
zwischen den Nntznießern, den Gebern und dem System der 
Vereinten Nationen sicherstellen; 

IJ seine Zn s3JDmensetznng soll einer ausgewogenen 
gengraphischen und sektoraIen Vertretang Recbnnng tragen; 

9. lobt den WISSenSChaftlichen nnd technischen Ans
schuß der Dekade fiIr die in der eraten Hälfte der Dekade 
geleistete Arbeit nnd ermntigt den Ausschuß, die Aktivitäten 
der Dekade auch weiterhin zu nnterstOtzen und jedes Jahr ein 
Drittel seiner Mitglieder turnusmlißig abznlösen; 

10. lobt a14fJerdem die Anstreagungen, die die nationalen 
Komitees nnd Koordinierungss fiIr die Dekade nntamom
men haben, Dm die Wichtigkeit von Aktivitäten zur Katastro
phenvorbeugung auf einzelstaatlicher Ebene hervorzuheben, 
ermutigt sie, ihre Anstrengungen fortzusetzen, nnd fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf. soweit noch nicht gesche
hen, nationale Komitees oder Koordiniernngsstellen ein
zurichten; 



11. spricht denjenigen Ländern ihren tiefempfundenen 
Dank aus, die die Aktivitäten der Dekade finanziell und 
technisch großzflgig unterstiltzt haben; 

12. fordert den GeneraIsekretlI auf, sicherzustellen, daß 
der Untergeneralsekr fDr humanitäre Angelegenheiten die 
operativen Maßnshmen und die AufkIlIrungsmaBnshmen auf 
dem Gebiet der Katastrophenverltlltung, der Katastrophenmil
derung und der Katastrophenvorsorge auch weiterhin enger 
miteinander ver~ insbesundere diejenigen ~vitäten, 
die von den hUJllllll1tären OrganisatIonen und den Bntwick
lungsorganisationen der Vereinten Nationen durchgefllhrt 
werden, wn so der erfolgreichen Verwirklichung der Gesamt
und Einzelzieie der Dekade den Weg zu ebnen; 

13. bittet den Generalsekretllr, bevorstehenden Konferen
zen, die sich mit Entwicklungsftagen befassen, die Strategie 
von Yoknhama fDr eine sicherere Welt und ihren Aktionsplan 
zuzuleiten, damit sie diese, soweit angezeigt, berücksichtigen 
können; 

14. bittet den Generalsekretllr dsher, sicherzustellen, daß 
die Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt, ins
besondere der darin enthsltene Aktionsplan wirksam wnge

. setzt wird, unter anderem durch eine möglichst enge Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Sekretariat 
der Dekade und denjenigen Einheiten der Sekretsrlats-Haupt
shteilung Hwnenitäre Angelegenheiten, die sich mit der 
KatastrophenverhOtung, der Katastrophenmllderung und der 
Katastrophenvorsorge befassen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, das Mandat des Len
kungsausschusses der Vereinten Nationen fDr die Intema
tionn1e Dekade fDr Katastrophenvorbeogung und der ver
gleichbaren anderen 1988 vom Generalsekretllr geschaffenen 
Organisationseioheiten zu überprllfen und zu verUingem, damit 
die Aktivitäten der beteiligten Organisationen innerhalb des 
JntemationaIen Aktionsrshmens fiIr die Internationale Deknde 
fDr Katastrophenvorheugung weiterhin koordiniert werden und 
damit es, wo dies angezeigt ist, zu einer engen Zusammen
arbeit zwischen dem Lenkungsausschuß und dem Stlindigen 
interinstitutionellen Ausschuß der Vereinten Nationen kommt; 

16. fordert alle Orgnne und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen auf, sich aktiv an der Umsetzung des in 
der Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt enthslte
nen Aktionsplans zu beteiligen und diese Frage auf den 
künftigen Thgungen ihrer jeweiligen Leitungsgremlen zu 
behandeln; 

. 17. lobt diejenigen Organisationen, die im Einklang mit 
dem offenen, alle Seiten einbeziehenden Charakter der Deknde 
bereits bedentsame Beiträge zu dem Programm der Deknde 
geleistet haben; 

18. ersucht den Generalsekretllr, alle Mitgliedstaaten, die 
internationalen Finanzinstitutionen und den Privntsektor 
aufzurufen, zur Finanzierung der in der Strategie von Yokoha
ma fDr eine sicherere Welt und deren Aktionsplan vorgesehe
nen Aktivitllten großzllgige Beiträge an den 'Ireuhandfonds zu 
entriclnen; 

19. bittet den Generalsekretllr, zur Gewl\hrleistung der 
fristgerechten Umsetzung der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt und des darin enthsltenen Aktionsplans der 
Generalversammlung auf ihrer lilnfzigsten Thgung unter 
Betücksichtigung der Konferenzempfehlungen Vorschllige 
über alle denkbaren Möglichkeiten zur Gewährleistung der 
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funktionellen Sichetheit und Kontinuitllt von Maßnahmen zur 
Katastrophenverltlltung, Kalastropbenmildenmg und Ka1astro
pbenvorsorge ZU unterbreiten; 

20. erwartet, daß die Internationale Deknde fDr Kntastro
phenvorbeugung bei den Aktivitäten zur Begebung des 
lilnfzigsten 1ahrestages der Vereinten Nationen den ent
sptechenden Raum einnehmen wird; 

21. beschließt, spIItestens im 1ahr 2000 eine zweite 
Weltko~ über Katastrophenvorbeugung einzuberuf'en, 
wn pine GesamtiIberpriIg des während der Deknde Er
reichten vommebmen und eine Strategie fDr weitere Aktivitä
ten zur Vorbeugung von Katastrophen im einundzwanzigsten 
Jahrhundert auszuarbeiten; 

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten 'Thgung auf der Grundlage der bewährten 
Vorkehrungen fDr die erste Konferenz erste BIIlp&bbmgen fDr 
eine zweite Weltkonferenz fDr Katastrophenvorbeugung zu 
unterbreiten; 

23. ersucht den Generalsekretllr aqßerdem, der Versamm
lung auf ihrer lilnfzigsten Thgung einen Sachstandsbericht 
über die Durchfflhrung dieser Resolution und die \l:rwirkli
chung der Empfehlungen der vom Wutschafts- und SoziaIrat 
auf seiner Arbeitstagung 1994 vorgenommenen Halbzeiti1ber
prüfung der Durchfflbrung des Internationalen AktiODBJshmens 
filr die Internationale Deknde fDr Katastrophenvorbeugung 
vOIZUlegen. 

B 

74. Plenmsltvmg 
2. Dewnber 1994 

FRilHWARNKAP.AZlTÄTBN DES SYSTEMS DER VBREINTI!N 
NATIONEN IN·BIlZUG AUF NATURKATASTROPIIEN 

Die Generalversammlung, 

In Bekr4ftigung ihrer Resolutionen 461182 vom 19. De
zember 1991, 47ß68 vom 22. Dezember 1992 und 48157 vom 
14. Dezember 1993. 

unter Hinweis auf die Strategie von Yokohamn fDr eine 
sicherere Welt: Leitlinien fDr Vorbeo/!UOg, Vorsorge und 
Folgemuilderung bei Naturkatastrophen"';' die das Etgebnis der 
vom 23. bis 27. Mai 1994 in Yokohamn (Japan) shgehaItenen 
Weltkonferenz fDr Katastrophenvorheugung ist, und insbe
sondere darauf, daß die Frühwarnung und die effektive 
Verbreitung solcher Informationen SchIllsselfaktoren einer 
erfolgreichen Katastropbenvorbeugung und -vorsorge sind, 

in Anbetracht desaen, daß Naturkntastrophen und IIhnliche 
Katastrophen mit schlldlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
alljährlich eine sehr große Anzahl von 'lbdesopfem fordern 
und hohe Sachschäden VerutSl!Chen, 

Ilberzeugt, daß im ZlIsammeubang mit Naturkatastrophe 
und lIholichen Katastrophen mit schädlichen Auswirkungen 
auf die Umwelt eine vennehtte Sensibilisierung, Vorbeugung 
und Folgemuilderung sowie Vorsorge ootwendig sind, 

unter BerIlcksIchtlgung der bereits vorhandenen FrDhwarn
kapazitllten innerhalb des Systems der Vereioten Nationen, 
insbesondere innerhalb der Sekretariats-Hauptshteilung 
Humanitäre Angelegenheiten, des Umweltprograouns der 
Vereimen Nationen, der Weltorganisation fDr Meteorologie, 
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der WeltgesundheitsoJ:ganisation und der ErnlIhrungs- und 
Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten Nationen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, bei den OJEanen der 
Vereinten Nationen, die mit Frilhwamkapazitllten befaßt sind, 
DoppeIarbeit zu vermeiden, 

sich dessen bewqßt, daß die FrfIhwarnung zur VOrbeugung, 
Folgenmilderung und Vorsorge im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen und ähnlichen Katastrophen mit schädli
chen Auswirkungen auf die Umwelt ftIr alle Lilnder wichtig 
ist, insbesondere ftIr die Entwicklungslllnder, 

In Bekr4ftigung dessen, daß ein nachhaltiges Wutschafts
wachstum und eine hestandfähige Entwicklung ftIr die 
Vorbeugung und Vorsorge im Zusammenhang mit Naturkata
strophen und ähnlichen Katastrophen mit schädlichen Aus
wirkungen auf die Umwelt von wesentlicher Bedeutung sind 
und daß die betroffenen Regierongen und die internationale 
Gemeinschaft der Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
besondere Aufmerksamkeit widmen sollen, 

1. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Frilhwamkapazitllten 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen Bericht zu 
tastatten und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert 
und besser koordiniert werden können, um eine entsprechende 
Reaktion auf Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu gestatten, und 
außerdem in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge über 
den Thchnologietransfer im Zusammenhang mit der FrfIhwar
nung ZU unterbreiten, insbesondere in die Entwicklungs1Bnder, 
unter Berncksichtigung von Kapitel 34 der Agenda 21'" sowie 
der Gmndsätze der Strategie von Yokohama ftIr eine sicherere 
Welt: Leitlinien ftIr Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilde
rang bei Naturkatastrophen; 

2. ersucht den Generalsekretllr ClI4Perdem, in seinen 
Bericht Vorschläge über die Kapazitllt des Systems der 
Vereinten Nationen zur effektiven Koordinierung von Infor
tuntionen über Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen 
mit schlidlichen Auswirkungen auf die Umwelt aufzunehmen 
und diese Informationen an regionale, nationale und sektorale 
Frilhwarnkapazitllten weiterzuleiten. 

93. Plenmsiltung 
20. Deumber 1994 

49123. Internatinnale Nothilfe mr eine L6sung des FJflebt.. 
Hngsproblems, die WlederherstelIuug des all
gemeinen Friedens, den Wiederaufbau und die 
sozioilkonomlsche Entwicklong Im krIegszerstiIrten 
Ruanda 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resniution 812 (1993) des Si
cherheitsrats vom 5. Oktober 1993, in der der Rat den Mit
gliedstaaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
und den nichtstaatlichen OIganisationen eindringlich naheIeg
te, wirtschaftliche, finanzielle und humanitlire Hilfe zugunsten 
der ruandlschen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu ver
stärlcen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/211 vom 
21. Dezember 1993 mit dem TItel "Nothilfe ftIr den sozio
ökunomischen Wiederaufbau Ruandas", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekietlirs 
vom 3. August 199411ber Ruanda" und von der ~ des 
Präsidenten des Sichetbellsrats vom 10. August 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situa
tion betreffend Ruanda", 

nach BeJumdbmg des Berichts des GeneraIsekretli vom 
14. Oktober 1994 über Nothilfe ftIr den sozioökonomischen 
Wtederaufbau Ruandes76

, 

Unter BerllcksichtJgung der schwerwiegenden Folgen des 
Völkermords und der Zerstörung der wirtschaftlichen, sozia
len, biIdungsbezogenen und administrativen Infrastruktur, 

mit ekmAusdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastlo
phale lnnnanitIIre Lage der ruandischen Bevö1kerung, nament
lich der 2 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die in die 
C""",Uschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden mllssen, 

In Anerkennung dessen, daß bedingt durch aufeinan
derfolgende Episoden des Konflikts die Flüchtlinge ver
schiedenen Kategorien angehIIren, 

In Anbetracht dessen, daß der Konflikt viele verschiedene 
Arten von Opfern hervorgebracht hat, das heißt Flüchtlinge, 
zahlreiche Waisen, Witwen und Witwer, Behinderte, junge 
Menschen, die eine Schulausbildung benötigen, und andere 
Opfer der Situntion, 

betonend, daß die Krise in Ruanda in Anbetracht ihrer 
Auswirkungen auf die Länder der Region bei der Durch
ftlhrung des AktionspIans, der von der Regierung Ruandas, 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftIr 
F1ftchtlinge und der OIganisation der afrikanischen Einheit im 
Rahmen des am 4. August 1993 in Aruscha (Vereinigte 
Republik 'limsania) untel7.eichneten Friedensabkommens 
zwiachen der Regierong der Ruandischen Republik und der 
Ruandischen Patriotischen Front empfohlen WlllU,{', in einem 
regionalen Kontext gesehen werden muß, 

unter Berf1cksichtJgung des Umstands, daß infolge des 
völligen Zusammenbruchs der '\4lIkswirtschaft, des Mangels 
an menschlichen und technischen Ressourcen und des finan
ziellen Desasters in Ruanda Nothilfe, Normalisierung und 
Wiederautbau ftIr die wirtschaftliche Gesundung und die 
Entwicklung des Landes unabdingbar sind. 

In der ErwlJgung, daß das Friedensabkonunen von Aruscha 
einen geeigneten Rahmen ftIr die nationale Aussöhnung 
darstellt, 

mit ekm Ausdruck Ihres Dankes an diejenigen Stauten und 
zwiachenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
dem lnunani1liren Bedarf Ruandas entsprochen haben und auch 
weiterhin entsprechen, sowie an den Generalsekretli, der die 
Verteilung der humanitliren Hilfsgftter mobilisiert und koordi
niert hat, 

.. 8119941924; siehe OJIIdalll8cords uflhe Securlty Councll, Fony..nInth 
Year. Suppkmentfor July. August anti September 1994. 

"SlPRSTß994/42; siehe 0jJIzIe11es ProtoIaJU des SkltßriJe1tmJt3. 
NeruumdvfenJg_ Jahr, Resolutionen anti JlesddiJsse des _, 
1994: 

.,. A/49/516. 
" Al48l824-Sl2691S, Anblbtge I-VII; siehe 0jJ/da/ Records uflhe Securlty 

Counc/I, Fony.elghlh Year. Supp/ementfor October, Novembsr anti Deumlnr 
1993, ~ 8/26915. 




